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Entwicklungen 
 
Wichtige Entwicklungen  
bis Ende 2018 

Einführung überarbeiteter Rechtsgrundlagen für LUSTAT 
bzw. deren Finanzierung. Aufteilung der Abgeltung nach 
Teilbereichen: 

- Öffentliche Statistik 
- Lureg 
- Berechnungen Finanzausgleich 

 
Aufgrund des Erfolges 2017 und der maximal mögli-
chen Eigenkapitalgrenze erfolgte anfangs 2018 eine 
Gewinnrückführung an den Kanton Luzern. Aufgrund des 
Ergebnisses 2018 wird eine erneute Gewinnrückführung 
im Jahr 2019 erfolgen. 

   
Zukünftige Entwicklungen Massvoller Ausbau des Dienstleistungsanteils von  

Lustat und Ausbau der Position von Lustat Statistik Luzern 
in der Zentralschweiz. 
 
Das aktuell geltende Statistische Mehrjahresprogramm 
wird 2019 auslaufen und durch eine neue mehrjährige 
Planung ersetzt. Gleichzeitig wird auch für den Auftrag 
von Lureg (Datenplattform öffentliche Register) eine mehr-
jährige Planung erstellt. 

 
 
Basisinformationen 
 
Rechtsform öffentlich rechtliche Anstalt 
  
Art der Beteiligung Finanziell: Nein 

Einsitznahme: Ja 
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Art und Umfang der Beteiligung 
 
Art des Gesellschaftskapitals Eigenkapitalbildung aus Gewinnen. Bisher max.10 % 

des Aufwandes; ab 2018 max.10 % des Ertrages 
  
Höhe des Gesellschaftskapitals 
(gesamt!) 

Eigenkapital 2017:  
Fr. 656'187 (vor Gewinnrückführung) 
Fr. 453'683 (nach Gewinnrückführung) 
Eigenkapital 2018: 
Fr. 795'251 (vor Gewinnrückführung) 

  
Beteiligungsquote 100 % 

  
Stimmenanteil* 1 von 5 Statistikräten 
 
 

 

Wesentliche eigene Beteiligungen 
des Unternehmens 

keine 

 
 
Risikobewertung 
 
Über die Hauptrisiken gesehen: In welche 
Risikokategorie würden sie die Be-
teiligung eingliedern? 

C 

Begründung Für den Kanton besteht einerseits ein finanzielles Risiko 
durch Verluste, die nicht mit vorhandenen Reserven ge-
deckt werden können. Es besteht ein Reputationsrisiko, 
falls fehlerhafte Statistiken erstellt werden, die zu falschen 
Beschlüssen führen (z.B. Finanzausgleich). 

Veränderung Risikokategorie zum Vorjahr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Falls Einsitznahme im strategischen Leitungsorgan (Beispiel: Statistikrat, Spitalrat, Verbundrat, Verwaltungs-

kommission etc.) 
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Zahlungsströme 2017 und 2018 zwischen Kanton und Beteiligung -  
Sicht Kanton (in Mio. Fr.) 
 2017 2018 
   

Einnahmen 0,246 diverse Einnahmen 
0,361 Gewinnrückführung 

0,225 diverse Einnahmen 
0,203 Gewinnrückführung 

   
Ausgaben 0,709 Dienstleistungen 

3,482 Staatsbeiträge 
0,684 Dienstleistungen 
3,482 Staatsbeiträge 

 
 
Strategische Leitungsorgane 
 
Personelle Veränderungen 2018 keine 
  
Kantonsvertretungen Heinz Bösch 

Funktion: Departementssekretär FD 
Statistikrat seit 01.01.2013 

 
 
Strategie 
 
Strategische Ziele gemäss B91 - Beteiligung halten 

  
Änderung des strategischen Ziels keine Anpassung 

  
Stand der Umsetzung 1. Unternehmerische Ziele 

Aufträge für Dritte werden kostendeckend abgewickelt. 
Dadurch optimiert Lustat die Auslastung der Infrastruktur 
und erhöht die Attraktivität als Arbeitgeberin. 
 
2. Wirtschaftliche Ziele 
Die Ergebnisse der nächsten Planjahre führen zu einer 
leichten Verringerung des Eigenkapitals. Das aktuell gel-
tende Statistische Mehrjahresprogramm wird 2019 aus-
laufen. Inhaltliche Veränderungen der neuen Mehrjah-
resperiode  – mit entsprechenden Auswirkungen auf die 
Kosten und Ertragsstruktur – sind noch nicht bekannt. 
 
3. Politische Ziele 
Diese werden alle vier Jahre mittels Statistischem Mehr-
jahresprogramm überprüft und angepasst. 
 
4. Soziale Ziele 
Lustat garantiert die Anstellungsbedingungen des Kan-
tons Luzern. 

  
Massnahmen Erarbeitung eines neuen statistischen Mehrjahrespro-

gramms. Die bisherige jährliche Aktualisierung wird neu 
mittels jährlichem Leistungsauftrag dargestellt. 
 
Ab 2019 erfolgt eine Trennung der Abgeltungen nach 
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den Aufgabengebieten der öffentlichen Statistik, der 
Führung der Datenplattformen (Lureg) und der jährlichen 
Berechnungen für den luzerner Finanzausgleich.  

  
Einschätzung 10  
 
 
 
 
 
Luzern, 31. Dezember 2018 


